
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 

   

 

 

zur Energiepreispauschale gibt es nun einen FAQ-Katalog des Bun-
desfinanzministeriums. Wir bringen die Kernaussagen für Sie auf den 
Punkt. Darüber hinaus fassen wir die für einen Spendenabzug gelten-
den Regeln zusammen. Der Steuertipp beantwortet die Frage, ob die 
Corona-Prämie und der Pflegebonus nebeneinander steuerfrei sind. 

ENERGIEPREISPAUSCHALE  
Wann und für wen gibt es die 300 €? 

Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 € steht jeder anspruchsbe-
rechtigten Person nur einmal zu, auch wenn im Jahr 2022 mehrere 
Tätigkeiten ausgeübt werden. Arbeitnehmer erhalten die Pauschale von 
den Arbeitgebern, und zwar mit dem Septembergehalt. Daher lohnt sich 
ein letzter Blick auf den FAQ-Katalog, den das Bundesfinanzministe-
rium veröffentlicht hat. Das Wichtigste daraus im Überblick: 

 Die Pauschale erhalten alle unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Personen, die im Jahr 2022 Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder einer 
Arbeitnehmertätigkeit (aktive Beschäftigung) erzielt haben. Auch 
Arbeitnehmer in der passiven Phase der Altersteilzeit, Freiwillige 
im Bundesfreiwilligendienst, Personen, die ausschließlich steuer-
freien Arbeitslohn beziehen (z.B. ehrenamtlich tätige Übungslei-
ter), und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind anspruchsberechtigt. 
Rentner und Pensionäre erhalten die 300 € nur dann, wenn sie in 
einem aktiven Dienstverhältnis oder als Freiberufler bzw. Unter-
nehmer tätig sind und neben ihren Alterseinkünften Einkünfte aus 
einer dieser Tätigkeiten beziehen. 

 Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht zum 
01.09.2022. Bei Arbeitnehmern zahlt der Arbeitgeber die Pau-
schale im Regelfall im September 2022 über die Lohnabrechnung 
aus. Bei anderen Anspruchsberechtigten (z.B. kurzfristig Beschäf-
tigte) wird die Pauschale vom Finanzamt über die Einkommen-
steuerveranlagung 2022 gewährt, indem die festgesetzte Einkom-
mensteuer entsprechend gemindert wird. Ein gesonderter Antrag 
in der Erklärung ist hierfür nicht erforderlich. Arbeitgeber bekom-
men die an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten Energiepreispau-
schalen später erstattet. Sie können diese bei der abzuführenden 
Lohnsteuer gegenrechnen. Die Auszahlung der Pauschale stellt 
für Arbeitgeber eine Betriebsausgabe dar, die Erstattung über die 
Lohnsteuer-Anmeldung im Gegenzug eine Betriebseinnahme. 

 Bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbständi-
gen werden die zum 10.09.2022 festgesetzten Einkommensteuer-
Vorauszahlungen um 300 € gemindert. Das Finanzamt verschickt 
geänderte Vorauszahlungsbescheide oder nimmt eine verwal-
tungsinterne Herabsetzung vor. 

 Arbeitnehmer müssen die Energiepreispauschale als Arbeitslohn 
versteuern, andere Steuerzahler als sonstige Einkünfte (die Frei-
grenze von 256 € findet keine Anwendung). 

HAFTUNGSBESCHEID  
Wenn Mitarbeiter gratis parken dürfen 

Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hat sich mit der Frage ausei-
nandergesetzt, wie die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer 
lohnsteuerrechtlich zu behandeln ist. 

Die Klägerin ist eine Krankenhausgesellschaft, bei der eine Lohnsteuer-
Außenprüfung stattfand. Sie hatte an einem ihrer Standorte keinen 
eigenen Parkplatz. Daher erstattete sie ihren Mitarbeitern die nachweis-
lich entstandenen Parkgebühren für einen Parkplatz in der Nähe - ohne 
Steuerabzug. Etwa 35 % bis 45 % der Mitarbeiter am Standort nahmen 
diese Erstattung in Anspruch. Nach Ansicht der Klägerin erfolgte die 
Erstattung überwiegend in ihrem eigenbetrieblichen Interesse, da das 
pünktliche Erscheinen der Arbeitnehmer für den Betriebsablauf notwen-
dig war. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass die Parkgebühren 
der Lohnsteuer unterworfen werden müssten, weil die Kostenerstattung 
nicht im eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin liege. Eine kostenfreie 
Parkmöglichkeit liege nämlich auch im Eigeninteresse der Arbeitneh-
mer. 

 

Die Klage vor dem FG erwies sich als unbegründet. Laut FG wurde die 
Klägerin zu Recht als Haftungsschuldnerin für die nichteinbehaltene und 
nichtabgeführte Lohnsteuer in Anspruch genommen. Die von der Kläge-
rin erstatteten Gebühren führen bei den Mitarbeitern zu steuerpflichti-
gen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. Die Bezüge sind durch 
das individuelle Dienstverhältnis veranlasst. Denn ohne die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung gäbe es keine Notwendigkeit für die 
Beschäftigten, den kostenpflichtigen Parkplatz zu nutzen. Die Zahlung 
der Erstattungsbeträge führt bei den Beschäftigten zu einer objektiven 
Vermögensmehrung und Bereicherung. Die Klägerin hatte im Sinne 
einer Gleichbehandlung darauf verwiesen, dass die Gestellung von kos-
tenfreien Parkplätzen auch nicht zur Annahme von Arbeitslohn führe. 
Nach Ansicht des FG lässt sich der in der Gestellung eines für alle 
Arbeitnehmer allgemein zugänglichen Parkplatzes liegende Vorteil für 
die Nutzungsberechtigten aber regelmäßig nicht konkret in Geld bewer-
ten. 

Hinweis: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, 
damit der Begriff des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Parkplätzen durch Arbeitneh-
mer weiter geklärt werden kann. 

GESETZGEBUNG  
Fristen zur Abgabe der Einkommensteuererklärungen verlängert 

Im Rahmen des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes wurden die Ein-
kommensteuer-Erklärungsfristen für Steuerzahler, die einen Steuerbe-
rater hinzuziehen, wie folgt verlängert: 

 Erklärungen für 2020: Abgabe bis 31.08.2022 

 Erklärungen für 2021: Abgabe bis 31.08.2023 

 Erklärungen für 2022: Abgabe bis 31.07.2024 

 Erklärungen für 2023: Abgabe bis 31.05.2025 

 Erklärungen für 2024: Abgabe bis 30.04.2026 

Damit wird vor allem auf die hohe Belastung bei den Steuerberatern 
Rücksicht genommen, die in der Corona-Krise viele zusätzliche Aufga-
ben übernommen haben (z.B. Beantragung von Corona-Hilfen). Mehr-
arbeit kommt auf die Beraterschaft auch wegen der Grundsteuer-Fest-
stellungserklärungen zu. 

 

GEWINNMINDERUNG  
Zweifelsfragen zum Investitionsabzugsbetrag beantwortet 

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinnmindernde Wirkung von 
künftigen betrieblichen Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % 
der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts als 
Investitionsabzugsbetrag abziehen. Durch die so erreichte Gewinnmin-
derung kann die Steuerlast gesenkt und ein Liquiditätsvorteil erzielt 
werden, der die spätere Investition erleichtert. Durch die Bildung von 
Investitionsabzugsbeträgen lässt sich im Ergebnis also Abschreibungs-
volumen der Wirtschaftsgüter in ein Jahr vor der tatsächlichen Investi-
tion verschieben. Das Bundesfinanzministerium hat Zweifelsfragen rund 
um die Bildung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen beant-
wortet. Einige Aussagen im Überblick: 

Betriebe können Investitionsabzugsbeträge nur in Wirtschaftsjahren bil-
den, in denen ihr Gewinn nicht mehr als 200.000 € beträgt. Ändert das 
Finanzamt eine Steuerfestsetzung bzw. Feststellung nachträglich, so 
dass die Gewinngrenze überschritten ist, fallen gebildete Investitionsab-
zugsbeträge weg. 

Investitionsabzugsbeträge müssen nicht zwingend im Rahmen der 
Steuererklärung gebildet werden, sie können auch nach Ergehen der 
Steuerbescheide geltend gemacht werden, wenn diese verfahrensrecht-
lich noch änderbar sind (z.B. im Einspruchsverfahren). 

Wer einen Investitionsabzugsbetrag bildet, muss die Anschaffung inner-
halb von drei Jahren vornehmen. Bleibt die Investition binnen dieser 
Frist aus, macht das Finanzamt den Investitionsabzugsbetrag im Jahr 
der ursprünglichen Bildung wieder rückgängig. 

Voraussetzung für die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen ist, dass 
das betreffende Wirtschaftsgut nach Anschaffung bzw. Herstellung min-
destens bis Ende des folgenden Wirtschaftsjahres vermietet oder in 
einer inländischen Betriebsstätte (fast) ausschließlich betrieblich 
genutzt wird (mindestens zu 90 %). Werden diese Nutzungsvorausset-
zungen nicht erfüllt, ist der Investitionsabzugsbetrag ebenfalls rückab-
zuwickeln. 

ANACHRONISMUS  
Schwarzer Anzug und Krawatte sind Privatvergnügen 

Kosten typischer Berufskleidung (z.B. Uniformen und Arbeitsschutz-
anzüge) dürfen als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abgezo-
gen werden. Das Finanzamt erkennt auch die Ausgaben für die Reini-
gung typischer Berufskleidung (Waschen, Trocknen und Bügeln) an. 

Ausgaben für bürgerliche Kleidung sind dagegen nicht als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben abziehbar. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat bestätigt, dass Kleidungskosten unverzichtbare nichtabziehbare 
Aufwendungen der Lebensführung sind. Sie sind nur dann abziehbar, 
wenn es sich um Kosten typischer Berufskleidung handelt. Laut BFH 
fallen schwarze Anzüge, Blusen und Pullover selbständiger Trauerred-
ner nicht hierunter, da sie zur bürgerlichen Kleidung gehören, die auch 
privat getragen werden kann (oder könnte). Für diese Kleidungsstücke 
ist kein Betriebsausgabenabzug möglich, selbst wenn sie ausschließlich 
bei der Berufsausübung genutzt werden oder die Trauernden das Tra-
gen von schwarzer Kleidung erwarten. 

SPENDEN  
So lässt sich eine milde Gabe von der Steuer absetzen 

Spenden und Mitgliedsbeiträge können in der Einkommensteuererklä-
rung mit bis zu 20 % des eigenen Gesamtbetrags der Einkünfte als Son-
derausgaben abgezogen werden. Neben diesem „regulären“ Abzug 
existieren noch spezielle Abzugsregeln für Spenden und Mitgliedsbei-
träge an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen. Die 
Steuerberaterkammer Stuttgart hat zusammengefasst, welche Grund-
sätze für den Spendenabzug gelten: 

 Art der Spenden: Spenden sind freiwillige Ausgaben ohne Ge-
genleistung, die in Form von Geld, Sachleistungen oder durch den 
Verzicht auf eine zuvor vereinbarte Vergütung für eine ehrenamt-
liche Tätigkeit (Zeitspende) bewirkt werden. 

 Begünstigte Organisationen: Zu den steuerbegünstigten Orga-
nisationen gehören zum Beispiel gemeinnützige Vereine und Stif-
tungen, Kirchen, Universitäten, staatliche Museen und politische 
Parteien. Die Organisation kann ihren Sitz auch außerhalb 
Deutschlands in der EU haben. In diesem Fall müssen aber 
bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Spende 
abziehbar ist. 

 Wert der Spende: Der Wert einer Geldspende lässt sich eindeutig 
beziffern - in diesem Fall ist der nominale Geldbetrag abzugsfähig. 
Bei Sachspenden ist in der Regel der Markt- oder Verkehrswert 
anzusetzen. Bei neuen gespendeten Gegenständen ist dieser 
Wert leicht zu ermitteln, da er identisch mit dem Einkaufspreis ist, 
den der Spender durch den Kaufbeleg nachweisen kann. Bei 
gebrauchten Gegenständen muss der Preis bestimmt werden, der 
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bei einem Verkauf zu erzielen wäre. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
ob auf dem Markt überhaupt jemand einen solchen Gegenstand 
kaufen würde. Wer seinen Arbeitseinsatz einem Verein spendet, 
muss im Vorfeld der Tätigkeit schriftlich eine angemessene Ver-
gütung vereinbaren - und später auf das Geld verzichten. Die aus-
bleibende Vergütung ergibt dann den abzugsfähigen Spendenbe-
trag. 

 Spendennachweis: Bereits seit 2017 müssen Steuerzahler der 
Steuererklärung keine Belege und Aufstellungen mehr beifügen - 
das gilt auch für Spendenbescheinigungen. Diese Nachweise soll-
ten dennoch aufbewahrt werden, weil das Finanzamt jederzeit 
Belege anfordern kann, wenn der Spendenempfänger die Bestä-
tigung nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt hat. 
Steuerzahler sollten daher immer darauf achten, dass ihnen die 
Organisation eine Spendenquittung ausstellt. Bei Spenden als 
Hilfe in Katastrophenfällen (z.B. aktuell im Ukrainekrieg) und bei 
Spenden bis 300 € an gemeinnützige Organisationen, staatliche 
Behörden und politische Parteien gilt aber eine Vereinfachungs-
regelung: Hier reicht als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder 
die Buchungsbestätigung der Bank, sofern darauf Name und Kon-
tonummer von Auftraggeber und Empfänger sowie Betrag und 
Buchungstag ersichtlich sind. Auch Spenden über Onlinezah-
lungsdienste wie PayPal sind auf diese Weise abziehbar. 

PRAXISWERBUNG  
Angestellte (Zahn-)Ärzte müssen als angestellt erkennbar sein 

Im Rahmen von Werbung für eine Praxis und deren Leistungen darf ein 
Hinweis auf den Status eines angestellten Arztes nicht fehlen. Ebenso 
ist es unzulässig, etablierte Behandlungsmethoden als „bahnbrechend“ 
oder „neu“ zu bewerben. Dies hat das Landgericht Aurich (LG) im Fall 
einer Zahnarztpraxis kürzlich entschieden. 

Im Urteilsfall hatte ein Zahnarzt seine Praxis mithilfe eines Werbeflyers 
beworben. Darin hatte er einen bei sich angestellten Zahnarzt genannt, 
ohne jedoch auf dessen Angestelltenstatus hinzuweisen. Zudem hatte 
er damit geworben, dass durch die Möglichkeit des Einsatzes von Intra-
oralscannern, die er dort als bahnbrechend bezeichnete, Zahnabdrücke 
unter Einsatz von Abdruckmasse hinfällig würden. Ein anderer Zahnarzt 
verlangte daraufhin von ihm, diese Werbung zu unterlassen, und ver-
klagte ihn - als dies unterblieb - auf Unterlassung. 

Das LG hat der Klage stattgegeben und die Werbung des Zahnarztes 
als rechtswidrig und unlauter eingestuft. Über die Beschäftigung von 
angestellten Zahnärzten dürfe in öffentlichen Ankündigungen nur mit 
Hinweis auf das Anstellungsverhältnis informiert werden, da sonst der 
Publikumsverkehr und die Werbeadressaten den angestellten Zahnarzt 
als Mitinhaber der Praxis mit persönlicher Haftung ansehen könnten. 
Hinsichtlich der Angaben zum Einsatz des Intraoralscanners ließ sich 
das LG von einem medizinischen Sachverständigen beraten. Dieser 
kam zu dem Ergebnis, dass diese Scanner weder bahnbrechend oder 
neu seien noch in jedem Fall das Fertigen von Abdrücken überflüssig 

machten. Dieser Wertung schloss sich das LG an und untersagte auch 
diesen Teil der Werbung. 

STEUERTIPP  
Sind die Corona-Prämie und der Pflegebonus nebeneinander 
steuerfrei? 

In der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 können Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer 
Leistungen während der Corona-Krise gewähren. Ein zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährter „Corona-Bonus für Pfle-
gekräfte“ ist bis zu 4.500 € steuerfrei. Voraussetzung ist, dass die 
Arbeitnehmer in bestimmten Einrichtungen tätig sind. Dazu gehören 
Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, bestimmte 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, 
Arzt-/Zahnarztpraxen, ambulante Pflegedienste und Rettungsdienste. 

Dieser steuerfreie Höchstbetrag greift bei allen Arbeitnehmern, die in 
den begünstigten Einrichtungen tätig sind. Unerheblich ist, ob die Zah-
lung aufgrund einer bundes- oder landesrechtlichen oder aber einer 
tarifvertraglichen Regelung erfolgt oder ob es sich um eine freiwillige 
Leistung des Arbeitgebers handelt. 

Die Finanzverwaltung hat klargestellt, dass die Steuerbefreiung für den 
„Corona-Pflegebonus für Pflegekräfte“ der allgemeinen Steuerbefreiung 
für die „Corona-Prämie“ (bis zu 1.500 €), bei der Zahlungen in der Zeit 
vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 begünstigt waren, vorgeht.  

Leistungen, die der Arbeitgeber in der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 
31.03.2022 an Arbeitnehmer erbracht hat, die in den oben aufgeführten 
Einrichtungen tätig sind, fallen also ausschließlich unter den steuerfreien 
Pflegebonus von 4.500 €. Eine Addition der beiden steuerfreien 
Höchstbeträge ist nicht zulässig. Für Corona-Prämien, die in der Zeit 
vom 01.03.2020 bis zum 17.11.2021 gewährt wurden, bleibt der steuer-
freie Höchstbetrag von 1.500 € hingegen weiterhin erhalten. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 

 

 

 

 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker J. Förster 
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